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Einführung

Allgemeine Einführung

Die Förderung gemeinnütziger Organisationen durch den privaten Sektor,
insbesondere durch Unternehmen, mittels Spendenzuwendungen und
Sponsoringleistungen erfuhr in den letzten Jahren eine Steigerung des För-
derungsvolumens1 und damit eine Zunahme an Bedeutung für die Finan-
zierung der jeweiligen gemeinnützigen Organisationen. Seit langem ist
aber neben einem erheblichen bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten
eine unklare und damit risikobehaftete Beurteilung der steuerlichen Aus-
wirkungen dieser Fördermaßnahmen zu beobachten, sowohl für die förde-
rungswilligen Unternehmen als auch für die Empfängerorganisationen.
Daraus kann sich angesichts der großen Bedeutung von Spendenzuwen-
dungen und Sponsoringleistungen durch Unternehmen an gemeinnützige
Organisationen eine zunehmende Gefahr für den Dritten Sektor ergeben,2
für den angesichts der prekären Haushaltslage der öffentlichen Hand die
eigene Mitteleinwerbung immer wichtiger wird.

Allseitig willkommene Förderung und ihre Gefährdung

Die Förderung gemeinnütziger Organisationen durch die private Wirt-
schaft ist seit Jahren ein großes Anliegen der Bundesregierung und der po-
litischen Parteien in Deutschland, wie auch im übrigen Europa und dem
Rest der Welt.3 Dieser Motivation liegt die sich durchsetzende Erkenntnis
zugrunde, dass die erfolgversprechende Förderung des Gemeinwohls – als
Ziel jedes gemeinnützigen Handelns – nicht nur durch staatliches Wirken
allein erreicht werden kann, sondern zunehmend auch die Tatkraft jedes

A.

I.

1.

1 Zur Darstellung der jährlichen Spendenvolumina siehe unter C.I.2.
2 Als Dritten Sektor bezeichnet man den weder gewinnorientierten noch staatlichen

Teil einer Volkswirtschaft.
3 Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, § 1 Rn. 8 ff.; Walz/Hippel in:

Walz/Auer/Hippel, Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht in Europa, S. 1.
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Staatsbürgers erfordert.4 Diesem Anliegen hat der Gesetzgeber zuletzt mit
dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
vom 10.10.2007 und dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes vom
21.3.2013 Rechnung getragen.5 Diese Gesetzesnovellen ordnen sich in
eine ganze Reihe von neuen Gesetzen und Änderungen bestehender Rege-
lungen ein.6 Dabei war und ist es das Bestreben der Bundesregierung, das
bürgerschaftliche Engagement durch die Verbesserung der rechtlichen
Rahmenbedingungen und durch Entbürokratisierungsmaßnahmen weiter
zu stärken.7 Der Grund für diese Fokussierung auf die Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements ist – neben der Förderung eines legitimen
Staatsziels – auch die zunehmend angespannte Lage der Haushalte von
Bund, Ländern und Gemeinden. Durch eine Verlagerung staatlicher Auf-
gaben auf die so gestärkten gemeinnützigen Organisationen erhofft man
sich nicht zuletzt auch eine Entlastung dieser Haushalte.

Die Konzentration des politischen Engagements auf die Stärkung des
gemeinnützigen Sektors ist unabhängig von diesen finanziellen Notwen-
digkeiten auch aufgrund der bestehenden Mängel in der „Metastruktur des
bürgerschaftlichen Engagements“ und der noch unterentwickelten unter-
nehmerischen Förderung im Rahmen der Corporate Social Responsibility
(CSR)8 akut erforderlich.9 Wie in der nachfolgenden Darstellung noch
aufzuzeigen sein wird, leidet die Fortentwicklung des bürgerschaftlichen

4 Schauhoff in: Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, S. 1 Rn. 1.
5 Gesetz vom 10.10.2007, BGBl. I 2007 S. 2332 ff.; Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung, BT-Drs. 16/5200 und Finanzausschuss, Beschlussempfehlung BT-Drs.
16/5985 und BT-Drs. 16/5926; Ehrenamtsstärkungsgesetz vom 21.3.2013, BGBl. I
2013, S. 556; weiter erfuhr das Gemeinnützigkeitsrecht Änderungen durch das JStG
2009 (Gesetz vom 19.12.2008, BStBl. I 2009 S. 74) und durch das Gesetz vom
8.4.2010 (BStBl. I 2010 S. 386) wobei hier die Umsetzung der EuGH-Urteile
„Stauffer“ (EuGH-Urteil vom 14.6.2006 Rs. C-386/04, NJW 2006, S. 3765) und
„Persche“ (EuGH-Urteil vom 27.1.2009 Rs. C-318/07, NJW 2009, S. 243) zur Eu-
ropäisierung des Gemeinnützigkeitsrechts im Vordergrund stand.

6 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14.7.2000, BGBl. I
2000, S. 1034; Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15.7.2002,
BGBl. I 2002, S. 2634.

7 Koalitionsvertrag der CDU/CSU Koalition und der FDP vom 24.10.2009, S. 110,
Zeile 3578, Internetabruf am 1.3.2010 unter www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitio
nsvertrag-cducsu-fdp.pdf; BR-Drucks. 73/13 (Beschlussfassung.).

8 Hüttemann in: FS Schaumburg, S. 405.
9 Deutscher Bundestag, Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Enga-

gements, Band 5, Rechtliche Rahmenbedingen bürgerschaftlichen Engagements,
S. 550.
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Engagements gerade bei der steuerlichen Bewertung an einer Vielzahl un-
klarer und unscharfer Abgrenzungsfragen, die sowohl die ertragsteuerliche
wie auch umsatzsteuerliche Bewertung der Handlungen beider Parteien
betreffen und dabei auf beide, zuwendendes Unternehmen und geförderte
gemeinnützige Organisation, steuerliche Auswirkungen entfalten.

Diese beiderseitige Verknüpfung der steuerlichen Folgen hat ihren
Grund in der sog. Dualität der steuerlichen Förderung im Rahmen der
Steuervergünstigungen in der Gemeinnützigkeit. Wesentlicher Grundge-
danke ist die wechselseitige steuerliche Förderung des gemeinnützigen
Empfängers, etwa durch eine gewährte Ertragsteuerfreiheit der Zuwen-
dung, sowie des zuwendenden Unternehmens durch eine steuerliche Gel-
tendmachung der Zuwendung, etwa als Sonder- oder Betriebsausgabe.
Insbesondere die in dieser Darstellung zentrale Abgrenzung einer gegen-
leistungsfreien Zuwendung eines Unternehmens als Spende von einer
Leistung im Austauschverhältnis als Sponsoringmaßnahme bereitet Pro-
bleme10 und betrifft neben dem Ertragsteuerrecht auch die Frage der Um-
satzsteuerbarkeit, wobei die Bewertung des Vorgangs aus steuerlicher
Sicht sowohl das Unternehmen als auch die geförderte gemeinnützige Or-
ganisation betrifft.

Wie im Detail noch zu erläutern ist, haben der Gesetzgeber und die Fi-
nanzverwaltung in der Vergangenheit versucht, meist im Rahmen von Ver-
waltungserlassen und steuerlichen Richtlinien sowie auch durch die Ände-
rung von steuerlichen Regelungen der AO und in den einschlägigen Ein-
zelsteuergesetzen, eine Lösung von steuerlichen Problemstellungen bei
der Förderung gemeinnütziger Organisationen herbeizuführen oder zumin-
dest die Handlungsspielräume von Unterstützern und Unterstützten mög-
lichst rechtssicher aufzuzeigen. Trotz aller Anstrengungen ist es aber we-
der dem Gesetzgeber noch der Finanzverwaltung bisher gelungen, die För-
derung gemeinnütziger Organisationen durch den privaten Sektor nachhal-
tig von einer überbordenden Bürokratie zu befreien, noch eine durchweg
rechtssichere Beurteilung der steuerlichen Folgen für alle Beteiligten zu
ermöglichen.

Neben den noch darzustellenden steuerlichen Unwägbarkeiten für die
geförderten gemeinnützigen Organisationen und deren Förderern selbst,
führt die teils unübersichtliche Rechtslage und der erhebliche bürokrati-
sche Aufwand zu einer Bindung von Ressourcen, die der eigentlich im

10 Wolsztynski/ Hüsgen, BB 2000, S. 1809.
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Mittelpunkt stehenden steuerbegünstigten „guten Sache“ dann nicht mehr
zur Verfügung stehen. So sind sowohl die für gemeinnützige Organisatio-
nen tätigen Personen, die meist über wenig Erfahrung in Steuersachen ver-
fügen, als auch die fördernden Unternehmen mit der Bewältigung von bü-
rokratischen Anforderungen und der Einschätzung steuerrechtlicher Fra-
gestellungen beschäftigt, deren Beantwortung und Lösung selbst der spe-
zialisierten Beraterschar von Rechtsanwälten und Steuerberatern große
Schwierigkeiten bereiten.

Erschwerend kommt zu den Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und
Bewertung der jeweiligen steuerlich relevanten Handlungen der Beteilig-
ten im Rahmen der Förderung der gemeinnützigen Organisation noch das
konkrete Problem hinzu, dass sowohl die geförderten Organisationen als
auch die fördernden Unternehmen mit unvorhergesehenen Steuermehrbe-
lastungen als Folge einer Steuerprüfung konfrontiert werden können,
wenn die Förderungsmaßnahme im Rahmen einer steuerlichen Prüfung
anders als ursprünglich durch die Beteiligten vereinbart, beurteilt wird.11

Insbesondere die nachträgliche Annahme einer Leistungsbeziehung zwi-
schen Unternehmen und gemeinnütziger Organisation kann ertragsteuer-
lich zu einer nachteiligen Besteuerung bei der gemeinnützigen Organisati-
on führen und bei dem zuwendenden Unternehmen die Aberkennung eines
Abzugs der Zuwendung als Sonderausgabe bedeuten. Die mit der Annah-
me eines Leistungsaustausches regelmäßig einhergehende umsatzsteuerli-
che Belastung des Vorgangs führt zwar auf den ersten Blick nur zu einer
möglichen endgültigen Belastung der gemeinnützigen Organisation, da
diese den dann auf die Zuwendung entfallenden Umsatzsteuerbetrag ab-
führt. Gleichwohl kann dies aber auch zwischen den Parteien zu erhebli-
chen Dissonanzen führen, wenn nicht geklärt war, ob die geleistete Zu-
wendung des Unternehmens an die gemeinnützige Organisation als „Net-
to-“ oder „Bruttobetrag“ vereinbart gewesen ist. Entsprechende Probleme
entstehen auch dann, wenn das Unternehmen selbst nicht vorsteuerabzugs-
berechtigt ist. In diesem Fall trifft auch das Unternehmen eine so zuvor
nicht eingeplante steuerliche Mehrbelastung in Höhe der Umsatzsteuer be-
messen an der Zuwendung.

Diese Ausgangslage kann entgegen der Intention des Gesetzgebers zu
einer zögerlichen Mitteleinwerbung der gemeinnützigen Organisationen
bei Unternehmen und damit im Allgemeinen zu einer unter den Möglich-

11 von Bechtolsheim, NJOZ 2009, S. 2550.
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keiten bleibenden Finanzierungsquote durch den privaten Sektor führen.
Daneben können auch auf Seiten der Unternehmen Vorbehalte gegenüber
Fördermaßnahmen zugunsten gemeinnütziger Organisationen entstehen,
wenn die steuerlichen Unwägbarkeiten nicht auf die gemeinnützigen Or-
ganisationen beschränkt sind, sondern auch die Förderer selbst in deren ei-
genen Steuerbelangen betreffen und belasten können. Dies kann dem ge-
sellschaftlich gewollten Engagement für den Dritten Sektor nicht zuträg-
lich sein.

Vergebliche Kritik und Verbesserungsvorschläge

Die Finanzverwaltung hat in den Jahren 1997 und 1998 aufgrund öffentli-
chen Drucks mit dem sog. Sponsoringerlass12 versucht, die vielschichtigen
Zuwendungen des privaten Sektors an gemeinnützige Organisationen zu-
mindest in ertragsteuerlicher Sicht zu kategorisieren, um eine einheitliche
Besteuerung zu erreichen. Eine umsatzsteuerliche Bewertung der Sachver-
halte durch die Finanzverwaltung ist bis heute nicht bundeseinheitlich er-
folgt. Sie ist lediglich sporadisch in unterschiedlichen Erlassen und Ver-
ordnungen vorgenommen worden.13 Auch dem ertragsteuerlichen Sponso-
ringerlass folgten in den Jahren nach 1998 weitere Erlasse und Verordnun-
gen der Finanzverwaltung, die den ursprünglichen Erlass weiter konkreti-
sierten, erweiterten und ergänzten.14

2.

12 BMF-Schreiben vom 9.7.1997, DStR 1997, S. 1206, ersetzt durch: BMF-Schrei-
ben vom 18.2.1998, BStBl. I 1998, S. 212, sog. Sponsoringerlass.

13 OFD Karlsruhe vom 15.1.2013, USt-Kartei BW § 1 Abs. 1 Nr. 1 USTG S 7100
Karte 17; BMF-Schreiben vom 13.11.2012, BStBl. I S. 1169; OFD Magdeburg
vom 29.4.2010, USt-Kartei ST § 1 Abs. 1 UStG Karte 17; OFD Frankfurt a.M.
vom 18.3.2009, UR 2009, S. 464; OFD Karlsruhe vom 29.2.2008, Stiftung &
Sponsoring 2008, S. 43; OFD Hannover vom 11.2.2003, FN-IDW 2003-5 229;
OFD Frankfurt a.M. vom 14.1.2003, USt-Kartei § 1 S 7100, Karte 49; OFD Karls-
ruhe 5.3.2001, DStR 2001, S. 853.

14 OFD Frankfurt a.M. vom 6.5.2008, StEK EStG § 10b Nr. 423; OFD-Frankfurt
a.M. vom 7.5.2003, DStR 2003, S. 1206; OFD München vom 28.5.2001, DStR
2001, S. 1800; OFD Koblenz vom 14.4.2000, BB 2000, S. 1661; FinMin Bayern
vom 11.2.2000, DB 2000, S. 548; OFD Kiel vom 14.10.1998, DB 1998, S. 2298;
OFD Kiel vom 18.5.1998, DB 1998 S. 1740; OFD Frankfurt a.M. vom 13.5.1998,
DB 1998, S. 1208; OFD Frankfurt a.M. vom 6.2.1998, BB 1998, S. 628; FinMin
Nordrhein-Westfalen vom 3.1.1986, BB 1996, S. 993.
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Die bereits vor der Veröffentlichung des Sponsoringerlasses bestehende
Kritik an der ertragsteuerrechtlichen Bewertung der Zuwendungen an ge-
meinnützige Organisationen ist bis heute nicht vollständig verstummt, da
der Erlass nur eine oberflächliche Klarheit geschaffen hat.15 Es besteht Ei-
nigkeit darüber, dass eine umfassende Klärung der Besteuerung der Zu-
wendungen an gemeinnützige Organisationen durch den Sponsoringerlass
nicht herbeigeführt werden konnte.16 Dies gilt heute, über 10 Jahre nach
der Veröffentlichung des Sponsoringerlasses, umso mehr, als sich in der
Folgezeit eine Vielzahl neuer Varianten der Förderung gemeinnütziger Or-
ganisationen durch Unternehmen herausgebildet hat und sich dabei zuneh-
mend die Grenzen zwischen uneigennütziger Förderung und reinen Mar-
ketingmaßnahmen der unterstützenden Unternehmen verwischen.

Zielsetzung, Adressat und Vorgehensweise

Zielsetzung und Adressat

Diese Arbeit will die steuerlichen Anwendungsproblematiken bei der För-
derung gemeinnütziger Organisationen durch Unternehmen aufzeigen und
einen Beitrag zur ganzheitlichen Klärung der steuerlichen Handlungsspiel-
räume im Ertragsteuer- und im Umsatzsteuerrecht leisten. Dargestellt wird
die steuerliche Bewertung der Förderung gemeinnütziger Organisationen
durch Unternehmen, wobei das fördernde Unternehmen sowohl als Spen-
der als auch im Rahmen eines Sponsorings in Erscheinung tritt. Eine Be-
wertung der Handlungsspielräume und Anwendungsproblematiken für
Förderer aus der rein privaten, nicht unternehmerischen Sphäre erfolgt
nicht, da sich mangels geschäftlicher Betätigung des Förderers eine Zu-
ordnung als Betriebsausgabe und damit eine hier gegenständliche Abgren-
zung zur Sonderausgabe nicht stellt. In diesem Fall gelten aber die Aus-
führungen zur Anerkennung einer Spende als Sonderausgabe entspre-

II.

1.

15 Frühere Erlasse: FinSen Bremen vom 19.10.1995, BB 1996, S. 36; OFD Düssel-
dorf vom 9.12.1992, DStR 1993, S. 203; Kritik vor 1997: Breuninger/Rückert, DB
1993, S. 503; Duchêne, Sponsoring der Unternehmen im Einkommen- und Kör-
perschaftsteuerrecht, S. 104 und S. 142; Boochs, DB 1989, S. 2095.

16 Spiegel, DStR 1997, 1800; Heuer, DStR 1998, 18; zur öffentlichen Kritik auch:
Thiel, DB 1998, S. 842; Alberti, Sponsoring im Steuerrecht, S. 271.

A. Einführung

28



chend. Auch aus umsatzsteuerlicher Sicht lohnt mangels unternehmeri-
scher Sphäre der Privatperson keine Bewertung im Rahmen dieser Arbeit.

Die Unternehmen wie auch gemeinnützigen Organisationen sollen
durch diese Arbeit weiterhin motiviert werden, ihr Engagement und ihre
Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen weiter auszubauen,
wobei die aufzuzeigenden steuerlichen Handlungsspielräume bestmöglich
zu nutzen sind. An den Gesetzgeber sowie an die Finanzverwaltung wird
der Apell zu richten sein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das
bürgerschaftliche Engagement weiter zu verbessern und die Förderung des
Dritten Sektors durch Unternehmen unter dem Stichwort „Corporate Soci-
al Responsibility“ weiter zu fördern. Diese Arbeit soll den benannten
Adressaten dieser Arbeit dabei insbesondere vor Augen führen, dass in
vielen Fällen auch eine Förderung gemeinnütziger Organisationen durch
Unternehmen als Spende nicht nur „rein“ altruistisch geprägt sein wird,
sondern häufig ein gewisses Maß an Eigennutz birgt. Ein allzu einengen-
der Maßstab bei der Bewertung der Spendeneigenschaft einer Zuwendung
schafft die meisten Probleme in der Praxis. Gerade die Kombination aus
der Gewährung von Steuervorteilen und der Tolerierung persönlicher Ei-
telkeit des Förderers wäre der Gründung und Förderung gemeinnütziger
Organisationen sicher zuträglich.17

In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass eine drin-
gend nötige Klärung der steuerlichen Folgen der unterschiedlichsten Arten
der Zuwendung von Spenden und Sponsoringleistungen von Unternehmen
an gemeinnützige Organisationen und gegebenenfalls eine Anpassung
nicht nur dem Dritten Sektor selbst zugutekäme, sondern auch dazu beitra-
gen würde, die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, trotz des drohenden
Rückgangs staatlicher Fürsorge, langfristig zu gewährleisten.

Vorgehensweise

Dieser Zielsetzung folgend werden zunächst in Kapitel B der Begriff der
Gemeinnützigkeit als solcher und die steuerlichen Vorgaben des Gemein-
nützigkeitsrechts dargestellt. In Kapitel C werden dann die möglichen För-
dervarianten von Unternehmen zugunsten gemeinnütziger Organisationen,
als Spende und im Rahmen von Sponsorings, erläutert und die histori-

2.

17 Walz/von Hippel in: Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht in Europa, S. 5.
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schen Hintergründe und Entwicklungspotentiale in der Zukunft dargestellt.
Dabei wird auf die unterschiedlichen Gestaltungsvarianten und Motivatio-
nen der Förderung gemeinnütziger Organisationen durch Unternehmen
eingegangen, da gerade die Vielgestaltigkeit der Unterstützung des Dritten
Sektors ein Grund für die unklare steuerliche Bewertung ist, diese aber
gleichzeitig den Motor für die kreative Zusammenarbeit der Unternehmen
mit gemeinnützigen Organisationen darstellt.

In einem zweiten Schritt wird in Kapitel D eine ertragsteuerliche Be-
wertung der zuvor dargestellten Fördervarianten von Unternehmen zu-
gunsten von gemeinnützigen Organisationen vorgenommen, wobei diese
getrennt voneinander zuerst für das fördernde Unternehmen und dann für
die geförderte gemeinnützige Organisation darzustellen ist. 18

In einem dritten Schritt wird dann in Kapitel E eine umsatzsteuerliche
Bewertung der Handlungen im Rahmen der jeweiligen Fördervarianten
vorgenommen. Eine getrennte Darstellung der steuerlichen Bewertungen
für die fördernden Unternehmen und die geförderten gemeinnützigen Or-
ganisationen, wie Sie bei der ertragsteuerlichen Betrachtung erfolgt ist,
bietet sich bei der umsatzsteuerlichen Bewertung nicht an. Vielmehr er-
folgt in diesem Kapitel eine Betrachtung der möglichen Leistungsbezie-
hungen als Sach- oder Geldleistung zwischen fördernden Unternehmen
und gemeinnütziger Organisation anhand von Lebenssachverhalten.

In einem letzten Schritt werden in Kapitel F die jeweils erarbeiteten
Thesen aus den vorhergegangenen Kapiteln im Überblick dargestellt, so-
wie eine generelle Zusammenfassung der Ergebnisse erstellt. Die Darstel-
lung der jeweiligen Handlungsspielräume für Unternehmen und gemein-
nützige Organisationen im Rahmen der erläuterten Fördervarianten erfolgt
jeweils am Ende eines Kapitels in einem Zwischenfazit.

18 Eine ausführliche Erläuterung für diesen Aufbau findet sich zu Beginn von Kapitel
D.
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Die Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit ist als Begriff des Staatsrechts und des Steuerrechts
bereits Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen gewesen.19 Eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit dem abstrakten Begriff der Gemeinnützig-
keit sowie mit den steuerrechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung des
damit verbundenen steuerrechtlichen Status würde den Umfang dieser Ar-
beit sprengen. Dennoch soll an dieser Stelle versucht werden, die Begriff-
lichkeit und die Voraussetzungen im Steuerrecht in der nötigen Kürze zu
erfassen:

Definition

Der Begriff der Gemeinnützigkeit ist samt seiner zahlreichen Synonyma20

insbesondere abseits der steuerrechtlichen Umgrenzung mit deren teils
willkürlich anmutenden einschränkenden Interpretation ein nur schwer zu
erfassender „gespensterhaft substanzloser“21 Begriff, auch wenn er für
einen steuerrechtlichen Normbestand einen ungewöhnlich tiefen ge-
schichtlichen Hintergrund aufweist22. So verwundert es nicht, dass die all-
gemeinen Enzyklopädien den Begriff der Gemeinnützigkeit bereits einge-
schränkt, als steuerrechtlichen Begriff, definieren und eine darüberhinaus-
gehende allgemeine Definition regelmäßig nicht vornehmen.23 Dagegen
setzt sich die Literatur umfassend mit dem oft synonym verwendeten Be-
griff des Gemeinwohls als Begriff aus dem Staatsrecht auseinander, wobei

B.

I.

19 Etwa: Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat; Rückert, Die ertragsteu-
erliche Behandlung des Sponsoring; Alberti, Sponsoring im Steuerrecht.

20 Seer in: Tipke/Kruse, AO, § 52 Tz. 3.
21 Schuppert/Neidhardt, Gemeinwohl – auf der Suche nach Substanz, WZB-Jahrbuch

2002.
22 Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, S. 14 m.w.N.
23 Brockhaus Enzyklopädie, Band 10, S. 399 linke Spalte; Meyers Enzyklopädisches

Lexikon, Band 10, S. 17 linke Spalte, dort nur unter dem Begriff: gemeinnützige
Unternehmen; Fisch/Strohm in: FS von Arnim, S. 73.
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auch dort keine allgemeinverbindliche Definition vorhanden ist.24 Zur Be-
griffsklärung lässt sich sagen, dass diese synonyme Verwendung von „Ge-
meinwohl“ und „Gemeinnützigkeit“ einer strengen sprachlichen Analyse
nicht stand hält. Das Gemeinwohl25 als höchstes aller anzustrebenden
Staatsziele26 stellt anders als die Gemeinnützigkeit nicht auf eine Tätigkeit
sondern auf eine Befindlichkeit ab. Das Gemeinwohl ist somit zwar Ziel
und Endzweck der gemeinnützigen Tätigkeit, aber nicht mit dieser iden-
tisch.

Allgemeine gesellschaftliche Definition

Im historischen Kontext ist eine Verwendung des Begriffs des Gemein-
wohls oder auch des Gemeinnutzes sowohl im Bereich der Legitimation
politischer Ordnung wie auch schon frühzeitig in Verbindung mit der
Rechtfertigung von Steuern und Abgaben und als ethische Forderung des
Staates an seine Bürger zu erkennen.27 Dabei erfolgte auch eine negative
Besetzung des Begriffs des Gemeinnutzes in der Zeit des Nationalsozialis-
mus in Deutschland, der den Begriff nachhaltig in Misskredit brachte.28 In
neuerer Zeit ist der Begriff der Gemeinnützigkeit insbesondere als Begriff
aus dem Steuerrecht in der fachlichen Diskussion präsent.29

Der erste Bestandteil des Begriffs „Gemeinnützigkeit“, also „gemein“,
bedeutet „die Allgemeinheit betreffend“. Daraus folgt, dass eine Einbezie-
hung einer größeren Anzahl von Personen als Voraussetzung für die Ge-
meinnützigkeit einer Tätigkeit erforderlich scheint.30 Es stellt sich so-
gleich die Frage, ob der Begriff der Gemeinnützigkeit überhaupt einer

1.

24 Mock, Reformbedarf im Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, S. 195; Brugger
in: FS Quaritsch,
S. 45; von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen, S. 54 ff., zu den Möglich-
keiten und Grenzen der Gemeinwohlbestimmung.

25 Erläuternd: Brugger, Philosophisches Wörterbuch, S. 127 ff.
26 Brugger in: FS Quaritsch, S. 45; Seer in: DSJtG Band 26, S. 11.
27 Ausführlich dazu auch Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, S. 16 ff.
28 In Punkt 25 des Parteiprogramms der NSDAP vom 24.2.1920 „Gemeinnutz vor

Eigennutz“ siehe Hofer, Der Nationalsozialismus, Dokumente 1933- 1945, Nr. 14,
S. 28.

29 Der Begriff der Gemeinnützigkeit wird im Steuerrecht häufig als Oberbegriff für
die gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke verwendet, vgl. Hammer,
StuW 2001, S. 19.

30 Nullmeyer, Der Begriff der Gemeinnützigkeit im deutschen Steuerrecht, S. 16.
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